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Leiters des Konsulats unbesetzt ist, kann der Entsendestaat 
eine konsularische Amtsperson des betreffenden oder eines 
seiner anderen Konsulate im Empfangsstaat oder ein Mit
glied des diplomatischen Personals seiner diplomatischen 
Mission mit der zeitweiligen Leitung des Konsulats beauf
tragen. Der Entsendestaat teilt dem Empfangsstaat vorher 
auf diplomatischem Weg den Namen der Person mit, die zum 
zeitweiligen Leiter des Konsulats ernannt wird.

(2) Die Person, die mit der zeitweiligen Leitung des Kon
sulats beauftragt wurde, genießt die gleichen Rechte, Er
leichterungen, Privilegien und Immunitäten, die dem Leiter 
des Konsulats nach diesem Vertrag zustehen.

(3) Wird ein Mitglied des diplomatischen Personals der 
diplomatischen Mission des Entsendestaates mit der zeitwei
ligen Leitung des Konsulats beauftragt, bleiben die ihm zu
stehenden diplomatischen Privilegien und Immunitäten un
berührt.

Artikel 5
Mitteilung über die Entsendung 

von konsularischen Amtspersonen 
und den Dienstantritt von Konsularangestellten

(1) Der Entsendestaat teilt dem Empfangsstaat vorher 
schriftlich auf diplomatischem Weg den Vor- und Zunamen, 
die Funktion und den Rang einer konsularischen Amtsper
son, ihre Ankunft, ihre endgültige Abreise, die Beendigung 
ihrer Funktion sowie alle sonstigen ihre Stellung im Kon
sulat betreffenden Änderungen während ihrer Tätigkeit im 
Konsulat mit.

(2) Der Entsendestaat teilt dem Empfangsstaat ebenfalls 
schriftlich folgendes mit:
a. die Entsendung eines Konsularangestellten, seinen Vor- 

und Zunamen, seine Staatsbürgerschaft und seihe Funk
tion im Konsulat, den Tag seiner Ankunft und endgülti
gen Abreise oder die Beendigung seiner dienstlichen 
Tätigkeit und alle sonstigen seine Stellung betreffenden 
Änderungen während seiner Tätigkeit im Konsulat;

b. den Tag der Ankunft und der endgültigen Abreise von 
Familienangehörigen eines Angehörigen des Konsulats 
und gegebenenfalls die Tatsache, daß eine Person Fami
lienangehöriger wird oder diese Eigenschaft verliert;

c. den Dienstantritt und die Beendigung der dienstlichen 
Tätigkeit eines Konsularangestellten, der Staatsbürger 
des Empfangsstaates ist oder seinen Wohnsitz im Emp
fangsstaat hat.

Artikel 6
Staatsbürgerschaft konsularischer Amtspersonen

Konsularische Amtspersonen müssen Staatsbürger des Ent
sendestaates und dürfen nicht Staatsbürger des Empfangs
staates sein und im Empfangsstaat keinen Wohnsitz haben.

Artikel 7
Verfahren zur Beendigung der Tätigkeit 

von Angehörigen des Konsulats
(1) Der Empfangsstaat kann den Entsendestaat jederzeit 

und ohne Angabe von Gründen für seine Entscheidung auf 
diplomatischem Weg in Kenntnis setzen, daß eine konsula
rische Amtsperson persona non grata oder ein Konsularange
stellter nicht genehm ist. Der Entsendestaat hat in diesem 
Fall die betreffende Person abzuberufen oder ihre Tätigkeit 
im Konsulat zu beenden.

(2) Unterläßt es der Entsendestaat, innerhalb einer ange
messenen Frist die in Absatz 1 genannten Verpflichtungen 
zu erfüllen, kann sich der Empfangsstaat weigern, eine solche 
Person weiterhin als Angehörigen des Konsulats anzuer
kennen.

(3) Die dienstliche Tätigkeit eines Angehörigen des Kon
sulats wird insbesondere dadurch beendet, daß
a. der Entsendestaat dem Empfangsstaat die Beendigung der 

dienstlichen Tätigkeit mitteilt;

b. das Exequatur oder die andere Erlaubnis durch den Emp
fangsstaat zurückgezogen wird;

c. der Empfangsstaat dem Entsendestaät mitteilt, daß er die 
betreffende Person nicht mehr als Angehörigen des Kon
sulats betrachtet.

T e i l  III

Rechte, Erleichterungen, Privilegien 
und Immunitäten

Artikel 8
Schutz und Erleichterungen für das Konsulat 

und die Angehörigen des Konsulats
(1) Der Empfangsstaat gewährt einem Konsulat jegliche 

Erleichterungen, damit es seinen Dienstbetrieb durchführen 
und seine Funktionen wahrnehmen kann.

(2) Der Empfangsstaat trifft alle geeigneten Maßnahmen, 
um einem Angehörigen des Konsulats die wirksame Aus
übung seiner Funktionen zu ermöglichen und zu sichern, daß 
er und seine Familienangehörigen die Rechte, Erleichterun
gen, Privilegien und Immunitäten nach diesem Vertrag in 
Anspruch nehmen können.

(3) Der Empfangsstaat trifft alle geeigneten Maßnahmen, 
um jeden Angriff auf die Person, die Freiheit oder die Würde 
eines Angehörigen des Konsulats und seine Familienangehö
rigen zu verhindern, sofern sie nicht Staatsbürger des Emp
fangsstaates sind oder ihren Wohnsitz nicht im 'Empfangs
staat haben.

Artikel 9
Beschaffung von Konsularräumlichkeiten 

und Wohnungen
(1) Der Entsendestaat hat das Recht, selbst oder durch von 

ihm beauftragte natürliche oder juristische Personen in Über
einstimmung mit den Gesetzen des Empfangsstaates Konsu
larräumlichkeiten, eine Residenz des Leiters des Konsulats 
und eine Wohnung für jede konsularische Amtsperson und 
jeden Konsularangestellten, sofern dieser nicht Staatsbürger 
des Empfangsstaates ist und seinen Wohnsitz nicht im Emp
fangsstaat hat, als Eigentum zu erwerben, zu pachten, zu 
mieten oder in anderer Form Nutzungsrechte daran zu er
werben.

(2) Der Entsendestaat kann unter den in Absatz 1 genann
ten Bedingungen auch solche Gebäude und dazugehörende 
Einrichtungen errichten oder baulich verändern.

(3) Der Empfangsstaat erweist dem Entsendestaat geeig
nete Hilfe und Unterstützung bei der Wahrnehmung der in 
Absatz 1 genannten Rechte.

(4) Die Bestimmungen dieses Artikels befreien den Ent
sendestaat nicht von der Einhaltung der Gesetze des Emp
fangsstaates in bezug auf das Bauwesen, einschließlich der 
über die Errichtung uhd bauliche Veränderung von Gebäu
den, und der Gesetze über Städteplanung und Bebauung.

Artikel 10 
Staatswappen und Staatsflagge

(1) Der Entsendestaat hat das Recht, an den Konsular
räumlichkeiten das Staatswappen und die Bezeichnung des 
Konsulats in den Sprachen des Entsendestaates und des 
Empfangsstaates anzubringen.

(2) Der Entsendestaat hat das Recht, die Staatsflagge des 
Entsendestaates an den Konsularräumlichkeiten und an der 
Residenz des Leiters des Konsulats zu hissen sowie an dem 
vom Leiter des Konsulats dienstlich benutzten Beförderungs
mittel zu führen.

(3) Bei der Wahrnehmung der in diesem Artikel gewähr
ten Rechte hat der Entsendestaat die Gesetze und Gepflo
genheiten des Empfangsstaates zu beachten.


